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6. Änderungssatzung vom 16.12.2020  (Beschluss des Rates vom 
15.12.2020) 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S 666), zuletzt geändert durch Art. 7 
des Gesetzes vom 23.10.2012 (GV. NRW. 2012 S. 474), der §§ 1, 2, 
4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 
1969, S 712) zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV. 
NRW. 2011, S. 687) und der §§ 53c, 65 des Wassergesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 1995, S. 926) zuletzt 
geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 16.03.2010 (GV. NRW. 
2010, S. 185 ff.) hat der Rat der Stadt Siegen in seiner Sitzung am 
11.12.2013 folgende Satzung beschlossen: 

 
 
 
 
 

Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, 
Abwassergebühren und Kostenersatz für 

Grundstücksanschlüsse und Verwaltungsgebühren vom XXX 
(Gebührensatzung) 

 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Art. 
2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. 2015, S. 496), zuletzt 
geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. 
NRW. 2020, S. 916), in der jeweils geltenden Fassung, der § 1, 2, 4, 6 
bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. 1969, 
S. 712), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19.12.2019 (GV. 
NRW. 2019, S. 1029), in der jeweils geltenden Fassung, des § 54 des 
Landeswassergesetzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25.6.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Landeswasserrechts vom 
04.05.2021 (GV NRW 2021, S. 560 ff.; ber. GV. NRW. 2021, S. 718), 
in der jeweils geltenden Fassung, des Nordrhein-Westfälischen 
Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom 08.07.2016 
(AbwAG NRW, GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Landeswasserrechts vom 
04.05.2021 (GV NRW 2021, S. 560 ff.), in der jeweils geltenden 
Fassung,  

 



 
 
 

§ 2 
Kanalbenutzungsgebühren 

 

(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage 
erhebt die Stadt nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NW und § 53 c LWG 
NRW Abwassergebühren (Benutzungsgebühren) zur Deckung 
der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG NW sowie der 
Verbandslasten nach § 7 KAG NW. 

 
(2) In die Kanalbenutzungsgebühr wird nach § 65 LWG NW 

eingerechnet: 
 

 die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Stadt (§ 
65 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 LWG NW), 

 die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 65 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 i.V.m. § 54 Abs. 1 Satz 1 LWG NW), 

 die Abwasserabgabe für die Einleitung von 
Niederschlagswasser (§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 64 
Abs. 1 Satz 2 LWG NW), 

 die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die 
Gemeinde umgelegt wird (§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LWG 
NW). 

  
(3) Die Schmutzwasser – und Regenwassergebühr sind 

grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen als 
öffentliche Last auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 

 
 
 
 
 

hat der Rat der Universitätsstadt Siegen in seiner Sitzung am XXX    
die folgende Satzung beschlossen: 

 
§ 2 

Kanalbenutzungsgebühren 
 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage 

erhebt die Stadt nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG 
NRW Abwassergebühren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der 
Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG NRW sowie der Verbandslasten 
nach § 7 KAG NRW. 

 
(2) In die Kanalbenutzungsgebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

AbwAG NRW eingerechnet: 
 

- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Stadt (§ 2 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AbwAG NRW), 

- die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2  
i.V.m. § 1 Abs.1 Satz 1 AbwAG NRW) 

- die Abwasserabgabe für die Einleitung von 
Niederschlagswasser (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 
Satz 2 AbwAG NRW), 

- die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die 
Gemeinde umgelegt wird (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG 
NRW). 

 
 
(3) Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswasser-

/Regenwassergebühr sowie die Gebühren nach den §§ 10, 10a 
und 11 dieser Satzung sind grundstücksbezogene 
Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche Last auf dem 
Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 

 
 
 



§ 4 
Bemessung der Schmutzwassergebühren 

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden 

durch Wasserzähler ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen 
Wasserversorgungsanlage bezogenem Wasser gilt die mit 
dem Wasserzähler gemessene Wassermenge als 
Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht 
ordnungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von 
der Stadt unter Zugrundelegung des Verbrauchs der Vorjahre 
geschätzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten 

Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, 
Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige 

 
§ 4 

Schmutzwassergebühren 
 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch 

den Wasserzähler des örtlichen Wasserversorgers ermittelt. Bei 
dem aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezogenen 
Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemessene Wassermenge 
als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht 
ordnungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der 
Stadt unter Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres 
geschätzt. Die Datenübernahme vom örtlichen Wasserversorger 
(Siegener Versorgungsbetriebe GmbH – SVB) sowie die 
Datenspeicherung und Datennutzung der Wasserzähler-Daten 
des Wasserversorgers erfolgt, um dem Gebührenpflichtigen die 
zweimalige Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie 
dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der 
Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt (§ 46 Abs. 1 LWG NRW) 
und der Abwasserüberlassungspflicht durch den 
gebührenpflichtigen Benutzer (§ 48 LWG NRW) sowie zur 
verursachergerechten Abrechnung der Schmutzwassergebühr 
und zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der 
Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer 
als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 
Grundgesetz) zu dulden.  
 
Gleiches gilt für den Gebührenbescheid für Schmutzwasser, mit 
dessen Erstellung die SVB GmbH als örtlicher Wasserversorger 
im Namen und im Auftrag der Stadt beauftragt ist. Hierzu stellt die 
Stadt die notwendigen grundstücks- und personenbezogenen 
Daten zur Verfügung. 
 

(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen 
(z. B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der 



den Mengennachweis durch einen auf seine Kosten 
eingebauten und ordnungsgemäß funktionierenden 
Wasserzähler zu führen. Den Nachweis über den 
ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau 
eines solchen Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Stadt 
berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführte Wassermenge 
zu schätzen (z.B. auf der Grundlage der durch die 
wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen 
oder auf der Grundlage der Pumpleistung sowie 
Betriebsstunden der Wasserpumpe oder unter 
Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Stadtgebiet). 
Eine Schätzung erfolgt auch dann, wenn der Wasserzähler 
nicht ordnungsgemäß funktioniert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf 

dem Grundstück nachweisbar verbrauchten oder 
zurückgehaltenen Wassermengen (sog. 
Wasserschwundmengen) abgezogen, die nachweisbar nicht 
dem öffentlichen Kanal zugeführt werden. Der Nachweis der 
Wasserschwundmengen obliegt den Gebührenpflichtigen. Der 
Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den Nachweis 
durch eine auf seine Kosten eingebaute, ordnungsgemäß 
funktionierende und geeignete Messeinrichtung zu führen: 
 
(…) 
 
Nr. 2: Wasserzähler 

der Gebührenpflichtige den Mengennachweis durch einen auf 
seine Kosten eingebauten und messrichtig funktionierenden 
Wasserzähler nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. 
Gemäß § 4 Absatz 5 Nr. 2 dieser Satzung muss der Wasserzähler 
in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- 
und EichVO) alle 6 Jahre erneut geeicht werden oder durch 
einen neuen Wasserzähler mit einer Konformitätserklärung des 
Herstellers ersetzt werden. Aus der Konformitätserklärung muss 
sich ergeben, dass der Wasserzähler messrichtig funktioniert. Der 
Nachweis über die messrichtige Funktion sowie Eichung des 
Wasserzählers obliegt dem Gebührenpflichtigen. Ist dem 
Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen Wasserzählers 
nicht zumutbar, so ist die Stadt berechtigt, die aus diesen Anlagen 
zugeführten Wassermengen zu schätzen (z. B. auf der Grundlage 
der durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten 
Entnahmemengen oder auf der Grundlage der Pumpleistung 
sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe oder unter 
Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Stadtgebiet). 
Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht 
messrichtig funktioniert.  

 
 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem 

Grundstück anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen 
Wassermengen (sog. Wasserschwundmengen) abgezogen, die 
nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal zugeführt werden. Der 
Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den 
Gebührenpflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich 
verpflichtet, den Nachweis durch eine auf seine Kosten 
eingebaute, messrichtig funktionierende und geeignete 
Messeinrichtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht 
(MessEG, Mess-EichV) zu führen: 

 
(…) 
 



Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im 
Einzelfall technisch nicht möglich oder dem 
Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den Nachweis 
durch einen auf seine Kosten eingebauten, ordnungsgemäß 
funktionierenden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der 
Wasserzähler muss alle 6 Jahre gemäß des §§ 12 bis 14 
i.V.m. dem Anhang B Nr. 6.1 der Bundeseichordnung durch 
einen neuen, geeichten Wasserzähler ersetzt werden. Der 
Nachweis über die ordnungsgemäße Funktion sowie Eichung 
des Wasserzählers obliegt dem Gebührenpflichtigen. Wird 
dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der 
Abzugsmengen nicht statt. 
 
 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 
(…)  
Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr 
durch einen schriftlichen Antrag innerhalb von 4 Wochen nach 
Bekanntgabe der Jahresabrechnung durch den 
Gebührenpflichtigen bei der Stadt geltend zu machen. Nach 
Ablauf dieser Frist findet eine Berücksichtigung der 
Wasserschwundmengen nicht mehr statt (Ausschlussfrist).  
 

 
            (…) 
 
(8) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser 2,10 €. 
 

 
 § 5 

Niederschlagswasser 
 
           (…) 
 
(2) Als bebaute Grundstücksfläche gelten die Grundflächen der auf 

Nr. 2: Wasserzähler  
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall 
technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht 
zumutbar, so hat er den Nachweis durch einen auf seine Kosten 
eingebauten, messrichtig funktionierenden und geeichten 
Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in Anlehnung an 
das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 
Jahre erneut geeicht werden oder durch einen neuen 
Wasserzähler mit einer Konformitätserklärung des Herstellers 
ersetzt werden. Aus der Konformitätserklärung muss sich ergeben, 
dass der Wasserzähler messrichtig funktioniert. Der Nachweis 
über die messrichtige Funktion sowie Eichung des Wasserzählers 
obliegt dem Gebührenpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht 
geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht 
statt. 
 

       Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 
(…) 
Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr 
durch einen schriftlichen Antrag innerhalb von einem Monat nach 
Bekanntgabe der Jahresabrechnung durch den 
Gebührenpflichtigen bei der Stadt geltend zu machen. Nach 
Ablauf dieser Frist findet eine Berücksichtigung der 
Wasserschwundmengen nicht mehr statt (Ausschlussfrist).  
 
(…) 

 
(8) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 2,20 €. 
 
 

§ 5 
Niederschlagswassergebühr 

 
      (…) 
 



dem Grundstück befindlichen Gebäude einschl. Außentreppen, 
sowie die durch Dachüberstände, Vordächer, Carports und 
sonstigen Überdachungen überbauten Grundflächen. Lückenlos 
bepflanzte Dachflächen werden nur zur Hälfte als bebaute Fläche 
berücksichtigt. 

 
 
(5) Die bebauten und/oder befestigten Flächen werden im Wege der 

Selbstveranlagung von den Eigentümern der angeschlossenen 
Grundstücke ermittelt. Der Grundstücks-eigentümer ist verpflichtet, 
der Stadt auf Anforderung die Quadratmeterzahl der bebauten 
und/oder befestigten Fläche auf seinem Grundstück mitzuteilen 
(Mitwirkungspflicht). Hierzu hat er auf Anforderung der Stadt einen 
vorhandenen Lageplan oder andere geeignete Unterlagen 
vorzulegen, aus denen sämtliche bebaute und/oder befestigte 
Flächen entnommen werden können. Soweit erforderlich, kann die 
Stadt die Vorlage weiterer Unterlagen fordern. Kommt der 
Grundstückseigentümer seiner Mitwirkungspflicht überhaupt nicht 
nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten 
Angaben/Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird die 
bebaute und/oder befestigte Fläche von der Stadt geschätzt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(7) Die Gebühr für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter 
Fläche i.S.d. Abs. 1 beträgt 0,88 €. 

 
 

(2) Als bebaute Grundstücksfläche gelten die Grundflächen der auf 
dem Grundstück befindlichen Gebäude einschl. Außentreppen, 
sowie die durch Dachüberstände, Vordächer, Carports und 
sonstigen Überdachungen überbauten Grundflächen. Gründächer 
werden nur zur Hälfte als bebaute Fläche berücksichtigt. Als 
Gründächer gelten lückenlos bepflanzte Dachflächen mit einer 
Substratstärke von mindestens 10 cm. 

 
(5) Die bebauten und/oder befestigten Flächen werden im Wege der 

Selbstveranlagung von den Eigentümern der angeschlossenen 
Grundstücke ermittelt. Der Grundstücks-eigentümer ist verpflichtet, 
der Stadt auf Anforderung die Quadratmeterzahl der bebauten 
und/oder befestigten Fläche auf seinem Grundstück mitzuteilen 
(Mitwirkungspflicht). Hierzu hat er auf Anforderung der Stadt einen 
vorhandenen Lageplan oder andere geeignete Unterlagen 
vorzulegen, aus denen sämtliche bebaute und/oder befestigte 
Flächen entnommen werden können. Soweit erforderlich, kann die 
Stadt die Vorlage weiterer Unterlagen fordern. Kommt der 
Grundstückseigentümer seiner Mitwirkungspflicht überhaupt nicht 
nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten 
Angaben/Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird die 
bebaute und/oder befestigte Fläche von der Stadt geschätzt. Die 
Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt zur 
ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der 
Stadt (z. B. Planung und ausreichende Dimensionierung der 
öffentlichen Kanäle), zur verursachergerechten Abrechnung der 
Niederschlagswassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen 
Erhebung der Niederschlagswassergebühr. Insoweit hat der 
Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit 
verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung zu dulden.  

 
(7) Die Gebühr für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter 

Fläche i.S.d. Abs. 1 beträgt 0,84 €. 
 



 
 
 

§ 29 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft.  
 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 
Kanalbenutzungsgebühren, Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse, 
Abwasserabgaben, Kanalanschlussbei-trägen und 
Verwaltungsgebühren vom 21.12.2000 (Gebührensatzung) in der z.Z. 
gültigen Fassung außer Kraft. 
 

 
 
 
 

§ 29 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.  
 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 
Kanalbenutzungsgebühren, Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse, 
Abwasserabgaben, Kanalanschlussbeiträgen und 
Verwaltungsgebühren vom 13.12.2013 (Gebührensatzung) in der z.Z. 
gültigen Fassung außer Kraft. 
 

 




